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Vereinbarung zur Ausgestaltung der  

Milchkaufverträge 
 

1. Einleitung 
Die unterzeichnenden Organisationen haben sich auf Eckwerte für die Milchkaufverträ-
ge geeinigt, in der Erkenntnis, dass 
• bisherige Usanzen der Milchkaufverträge aktualisiert, 
• die Transparenz beim Milchkauf resp. -verkauf gefördert, 
• den neuen Vertragsverhältnissen von Produzentenorganisationen Rechnung getra-

gen, 
• klare, rechtlich einwandfreie Verhältnisse zwischen den Vertragspartnern geschaffen, 
• die Qualitätsparameter klar ausgewiesen und Sanktionen korrekt abgewickelt, 
• Artikel 36b des Landwirtschaftsgesetzes umgesetzt 
werden sollen. 
 
Die Organisationen setzen sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten für die Umsetzung 
durch ihre Mitglieder ein. 

 

2. Definitionen 
2.1 Erstmilchkauf 

Als Erstmilchkauf gilt der Kauf von Milch direkt von Milchproduzenten.  
 

2.2 Zweitmilchkauf 
Als Zweitmilchkauf gilt der Kauf von Milch bei einem Erstmilchkäufer. 
 

3. Anforderungen  
3.1 Eckwerte Milchkauf 

Wer Milchkäufe tätigt, wendet die Eckwerte Milchkauf gemäss Anhang 1 an. 
 

3.2 Probenahme und Untersuchungen nach Inhaltsstoffen 
Wer Milchkäufe tätigt, wendet die Eckwerte Probenahme und Untersuchung nach In-
haltsstoffen gemäss Anhang 2 an. 

 

 3.3 Branchenstandard Installation und Service von Melkanlagen 
Wer Milchkäufe tätigt, anerkennt den Branchenstandard Installation und Service von 
Melkanlagen gemäss Anhang 3. 

 

4. Änderungen 
Die Vereinbarung kann bei Bedarf überprüft und angepasst werden. Damit die Milch-
kaufverträge jeweils rechtzeitig angepasst werden können, vereinbaren die Partner, 
dass Anträge für Revisionen frühzeitig eingebracht werden. 
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Für Revisionen der Eckwerte Milchkaufverträge und der Richtlinien setzen die unter-
zeichnenden Organisationen unter der Federführung der SMP eine gemischte Arbeits-
gruppe unter Beizug von Fachleuten ein. 
 

5. Kündigung der Vereinbarung 
Die Vereinbarung kann unter der Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten 
auf Ende eines Monats gekündigt werden. 
 

6. Gültigkeit 
Die Vereinbarung tritt am 1. Mai 2007 in Kraft und ist auf unbestimmte Dauer abge-
schlossen.  
 
Mit dem Inkrafttreten werden sämtliche früheren Empfehlungen und Richtlinien zu den 
Milchkaufverträgen zwischen der SMP, der VMI und der Fromarte aufgehoben. 
 

7. Unterschriften 
Die Unterzeichnenden anerkennen die Vereinbarung und unterstützen die Umsetzung: 
 

Organisation Datum und Unterschriften 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Nachstehend aufgeführte Anhänge sind integrierte Bestandteile dieser Vereinbarung: 
1. Eckwerte Milchkauf 
2. Eckwerte Probenahme und Untersuchung nach Inhaltsstoffen 
3. Branchenstandard Installation und Service von Melkanlagen 
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